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Aktenzahl: h024.3-1/2024-1-2 Hohenems, am 04.07.2024 

 

 

Kundmachung 
über Verfügungen der Gemeindewahlbehörde vor der Wahl 

 

 

Anlässlich der Wahl zum Vorarlberger Landtag am 13. Oktober 2024 wird gem § 33 Abs 3 Landtags-

wahlgesetz (LWG), LGBl 1988/60 idgF, verlautbart: 

 

1. 

Wahlsprengel 

Das Gebiet der Gemeinde Hohenems wird gemäß §§ 4 Abs 3 und 4, 33 Abs 1 und 2 sowie 34 Abs 4 LWG 

für die Landtagswahl am 13. Oktober 2024 in die nachstehenden Wahlsprengel gem Plan „Wahlspren-

geleinteilung“ vom 08.03.2024, Zl h024.0-2/2024-3-1, und dem (einen integrierenden Bestandteil dieser 

Kundmachung bildenden) Straßenverzeichnis über die Adresszuordnungen, Zl h024.0-2/2024-3-3, 

eingeteilt. 

 

2. 

Wahllokale und dazugehörige Verbotsbereiche (§§ 33 und 35 LWG) 

 

Wahlsprengelnummer, Bezeichnung  Adresse (jeweils 6845 Hohenems) Verbotsbereich (um Wahllokal) 

1,  Volksschule Markt    Kirchplatz 1     50 Meter  

2,  Sportmittelschule Hohenems Markt  Jakob Hannibal Straße 11    50 Meter 

3,  Kindergarten Reute    Reutestraße 21     50 Meter 

4,  Kindergarten Hellbrunnenstraße Hellbrunnenstraße 21a   50 Meter 

5,  Volksschule Herrenried   Schubertstraße 10    50 Meter 

6,  Volksschule Herrenried   Schubertstraße 10    50 Meter 

7,  Volksschule Schwefel   Oberer Stockenweg 10   50 Meter 

8,  Volksschule Schwefel   Oberer Stockenweg 10   50 Meter 

9,  Mittelschule Herrenried   Schubertstraße 12    50 Meter 

10,  Kindergarten Witzkestraße  Witzkestraße 27    50 Meter 

 

Bei der Wahl zum Vorarlberger Landtag können wahlberechtigte Personen mit ihrer Wahlkarte ihre 

Stimme in jedem Wahllokal abgeben. 
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3. 

Wahlzeit von  07.30 bis 12.00 Uhr (§ 33 LWG) 

Während der Wahlzeit ist die Stimmabgabe durchlaufend möglich. Als Urkunden oder amtliche 

Bescheinigungen zur Feststellung der Identität kommen insbesondere in Betracht: Personalausweise, 

Pässe und Führerscheine, überhaupt alle amtlichen Lichtbildausweise. 

Der Meldezettel ist zum Nachweis der Identität nicht geeignet. 

 

4. 

Besondere Wahlbehörde, 

Ausübung des Wahlrechts durch in ihrer Mobilität eingeschränkte Wahlkartenwähler 

Um Wahlberechtigten, die auf Grund eines Antrages gemäß § 6 Abs 4 LWG eine Wahlkarte besitzen, die 

Ausübung des Wahlrechts zu erleichtern, ist eine besondere Wahlbehörde eingerichtet, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkte Wahlkartenwähler aufgrund eines Antrages (wahlen@hohenems.at) während 

der festgesetzten Wahlzeit in der Unterkunft aufsucht. 

 

5.  

Verbotsbereiche (§ 35 LWG) 

Am Wahltag ist innerhalb der Verbotsbereiche (Verbotsbereich ist das Gebäude, in dem sich ein 

Wahllokal befindet, ferner die in Punkt 2 als Verbotsbereiche näher beschriebenen Flächen, konkret 

der Umkreis in Metern auf Gehsteigen, Verkehrsflächen usw) folgendes verboten: 

a)  jede Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch Anschlag 

oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Wahlwerberlisten udgl, 

b)  jede Ansammlung von Personen, sowie 

c)  das Tragen von Waffen jeder Art (das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene 

Waffen, die von den im Verbotsbereich Dienst leistenden öffentlichen Sicherheitsorganen nach 

ihren dienstlichen Vorschriften zu tragen sind). 

 

6. 

Verwaltungsübertretung (§ 73 LWG) 

Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer einem der unter 5. bezeichnten Verbote zuwiderhandelt; 

diese sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 700 Euro zu bestrafen. 

 

 

 

mailto:wahlen@hohenems.at


 

Zl h024.3-1/2024-1-2 Seite 3 von 7 

Straßenverzeichnis über die Adresszuordnungen 
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Diese Kundmachung wird vom 04.07.2024 bis zum Ablauf des 13. Oktober 2024 auf dem 

Veröffentlichungsportal im Internet veröffentlicht. 

 

Dieter Egger 

Bürgermeister, Gemeindewahlleiter 
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